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 Veröffentlicht am 26.04.1995

Norm

GewO 1859 §82 litf

Rechtssatz

Das Fahren mit einem Autobus nach Alkoholgenuß ist grundsätzlich eine beharrliche P7ichtenvernachlässigung. Die

aus dem Arbeitsvertrag geschuldeten P7ichten eines Buslenkers umfassen nicht nur die Unterlassung von jeglichem

Alkoholgenuß während der Dauer der Fahrt mit Fahrgästen, sondern auch bis zur Beendigung der Dienstfahrt.
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